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Die Abgeordneten zum Nationalrat Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen haben am
6. Mai 2025 unter der ZI. 1830/J-NR/2025 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend ,, Druck und MaBnahmen aufgrund der Verweigerung einer COVID-Impfung in

Ihrem Ressort” gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 7:

e Wurde seitens lhres Ressorts jemals die COVID-19-Impfung aktiv von Bediensteten

verlangt oder erwartet?

Wenn ja, ab welchem Zeitpunkt und liber welchen Zeitraum hinweg?

Wenn ja, in welcher Form erfolgte diese Erwartung bzw. Anordnung (schriftlich,

miindlich, iiber Rundschreiben etc.)?

Wenn ja, mit welchen Argumenten oder Begriindungen wurde dies intern kommuniziert?

e Wurden Bedienstete lhres Ressorts in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt, sich gegen

COVID-19 impfen zu lassen?

Wenn ja, wie konkret wurde dieser Druck ausgelibt (z. B. durch Vorgesetzte oder interne

Schreiben)?

Welche Formen von direktem oder indirektem Zwang wurden dokumentiert oder

gemeldet?
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e Kam es zu dienstrechtlichen oder sonstigen Konsequenzen fiir Bedienstete, die sich nicht
impfen liefsen?
Wenn ja, welche konkreten Mafinahmen wurden ergriffen (z. B. Versetzung, Ausschluss
von internen Bewerbungen, Verweigerung von Fortbildungen, negative
Leistungsbeurteilungen etc.)?

e Gab es Einschridnkungen im Dienstbetrieb oder bei der Tdtigkeit der betroffenen Personen
(z. B. Zugang zu Dienststellen, Teilnahme an Besprechungen, Homeoffice-Zwang)?
Wenn ja, wie viele Personen waren davon betroffen?

e Wurde innerhalb Ihres Ressorts intern dokumentiert, wer geimpft bzw. nicht geimpft ist?
Wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgte diese Erhebung?
Wenn ja, wie wurden diese sensiblen Daten gespeichert und wer hatte Zugriff?

e Wurden Bewerberinnen und Bewerber bei Stellenausschreibungen benachteiligt oder
ausgeschlossen, wenn sie keinen COVID-19-Impfnachweis vorlegen konnten oder wollten?

e Wurden Bedienstete lhres Ressorts, die sich nicht impfen liefSen, 6ffentlich oder intern
diskriminiert, stigmatisiert oder anderweitig unter Druck gesetzt?
Wenn ja, wie viele Fdlle dieser Art wurden bekannt oder gemeldet?
Wenn ja, welche MafSnahmen wurden gegebenenfalls gesetzt, um solche Missstéinde zu
unterbinden?

Im Dienstrecht des Bundes ist keine Verpflichtung zu einer Covid-19-Impfung vorgesehen.

Die vom Bundesministerium fiir europdische und internationale Angelegenheiten (BMEIA)
organisierten  Covid-19-Impfaktionen wurden ausschlieRlich auf freiwilliger Basis
durchgefihrt.

Bei der Erfassung, Verarbeitung und Loschung von Daten im Zusammenhang mit Covid-19
wurde strikt zwischen jenen Daten unterschieden, die flir den dienstlichen Gebrauch
erforderlich waren, und solchen, die zur Planung und Durchfiihrung der freiwilligen Impfungen
bendtigt wurden. Die Durchfiihrung von freiwilligen Impfungen erfolgte im Rahmen der
freiwilligen Firsorge des Dienstgebers. Die datenschutzrechtliche Grundlage hierfiir war
insbesondere die ausdriickliche Einwilligung der betroffenen Person. Die erhobenen und
verarbeiteten Daten waren auf das notwendige MaB beschrankt (Grundsatz der
Datenminimierung) und durften nicht fir andere Zwecke verwendet werden (Art. 5
Datenschutz-Grundverordnung). Entsprechend durften diese Daten auch nur solange
aufbewahrt werden, wie es fiir die Planung und Durchfliihrung der freiwilligen Impfungen
erforderlich war.

In zahlreichen Landern wurde ohne einen Covid-19-Impfnachweis die Einreise verweigert oder

die Teilnahme an dienstlichen Terminen und Veranstaltungen war nicht méglich. Zudem ist an
vielen ausldndischen Dienstorten keine mit Osterreich vergleichbare medizinische Versorgung
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sodass im Fall einer schweren Covid-19-Erkrankung mit schweren

gesundheitlichen Konsequenzen fiir die betroffenen Bediensteten und deren Angehdrige zu

rechnen gewesen ware. Daher waren auf dem Hohepunkt der Pandemie

Auslandsversetzungen von Bediensteten ohne Covid-19-Impfnachweis nicht moglich.

EUROPAISCHE UND
INTERNATIONALE
ANGELEGENHEITEN

AMTSSIGNATUR

Mag.? Beate Meinl-Reisinger, MES

Unterzeichner Bundesministerium fiir europaische und internationale Angelegenheiten

3von3

Datum/Zeit 2025-07-04T15:46:11+02:00

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 2062159656

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:

http://www.bmeia.gv.at/verifizierung

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 06 T09: 51: 01+02: 00

nm”

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2025-07-04T15:46:11+0200
	Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-06T09:51:01+0200
	Parlamentsdirektion




